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1 PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Vorstand des

Deutschen Olympischen Sportbund e.V., Frankfurt am Main  

- nachfolgend auch "DOSB" oder "Verein" genannt - 

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der

Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prü-

fen. 

Es handelt sich um eine satzungsmäßige Prüfung gemäß § 29 Abs. 1 der Satzung des

DOSB, die gemäß der Grundsätze der §§ 316 ff. HGB durchgeführt wird. 

Abweichend von der Bezeichnung in der Satzung des DOSB wird die dort genannte Jahres-

rechnung in diesem Bericht als Jahresabschluss bezeichnet, da den Anforderungen der

§§ 264 ff. HGB entsprochen wird. 

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den gesetzlichen

Vorschriften sowie den vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten "Grundsätzen

ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n.F.) erstattet. 

Dieser Bericht richtet sich an den Deutschen Olympischen Sportbund e.V., Frankfurt am

Main.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver-

hältnis zu Dritten, die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 (Anlage 5) maßgebend.

Wir verweisen ergänzend auf die in Ziffer 9 der "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" enthaltenen Haftungsregelungen und

den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.
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2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

Der von den gesetzlichen Vertretern des Vereins aufgestellte Lagebericht enthält nach unse-

rer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf, zur Lage und zu den Chan-

cen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens:

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Positives Ergebnis im Geschäftsjahr 2020

Der DOSB konnte das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

TEUR 1.068 abschließen. Der ursprüngliche Wirtschaftsplan für 2020 wies einen Jahres-

überschuss von TEUR 6 aus. Damit gab es eine deutliche Planabweichung im Geschäfts-

jahr, die sich hauptsächlich aus den Erlösen aus der Lotterie GlücksSpirale ergibt. Diese lie-

gen mit TEUR 1.024 über dem Plan.

Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt mit TEUR 56.941 deutlich über dem Vorjahr (TEUR 49.803). Hierbei

ist ein erneuter Anstieg des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund Vorauszahlun-

gen für die olympischen Spiele in Tokio auf TEUR 4.292 zu verzeichnen sowie ein deutlicher

Anstieg der liquiden Mittel auf TEUR 15.393. Auf der Passivseite erhöhten sich die Sonsti-

gen Verbindlichkeiten, die Weiterleitungsverpflichtungen enthalten, um TEUR 5.741 auf

TEUR 14.380. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stieg aufgrund von erhaltenen

Mitteln für Tokio auf TEUR 3.902.

2.1.2 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wesentliche Einnahmenpositionen

Der Haushalt des DOSB hängt im Wesentlichen von den Mitgliedsbeiträgen, den Zwecker-

trägen aus dem Glücksspielbereich sowie von den Vermarktungserträgen ab. 

Bei den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen erwartet der DOSB kurz- bis mittelfristig sinken-

de Einnahmen. Basis der Mitgliederbeiträge ist die jährlich durchgeführte Mitgliederbe-

standserhebung. Hier werden Corona-bedingt rückläufige Mitgliederzahlen erwartet. 

Die Einnahmeposition aus Zweckerträgen der GlücksSpirale und der Lotterie Sieger-Chance
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stehen unter dem Einfluss des Spielumsatzes und der Zahl der Hauptgewinner. Beide Fakto-

ren werden durch den DOSB und die Lotterien zeitnah überwacht. 

Die dritte Säule im Bereich der Einnahmequellen des DOSB sind die Vermarktungserträge.

Hierzu betreibt der DOSB einen Markenprozess zu dem auch die in 2017 eingeführte Marke

Team Deutschland ("Team D") gehört. Mittelfristig werden hier stabile Erträge erwartet, unter

der Annahme, dass die kommenden Olympischen Winter- und Sommerspiele stattfinden

können.

Verschiedene Risikofaktoren

Die GlücksSpirale und die Lotterie Sieger-Chance, als zwei der wesentlichen Einnahmequel-

len des DOSB, sind mit erheblichen Risiken aus der zufälligen Verteilung der Hauptgewinne

sowie der Höhe des Spielumsatzes behaftet. Zur Überwachung des Risikos werden vom

DOSB mehrere Szenarien mit einem Einnahmerückgang von fünf bzw. zehn Prozent für die

Zukunft aufgestellt. Des Weiteren werden zur Verringerung des Risikos die wöchentlichen

Ausspielergebnisse im internen Berichtswesen des DOSB verfolgt.

Eine dauerhafte Ergebnisbelastung erfährt der Haushalt des DOSB durch die Gehaltsbin-

dung an die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst (TVöD). Der aktuelle Tarifvertrag

sieht für ab April 2021eine Erhöhung von 1,4 % vor.

Prognosen für 2021 

Der verabschiedete Wirtschaftsplan für 2021 sieht bei Gesamteinnahmen von TEUR 52.096

einen Jahresfehlbetrag von TEUR 845 vor. Bei der Haushaltsposition Mitgliedsbeiträge wird

ein Rückgang von TEUR 400 erwartet. Im Bereich Glücksspielerträge erwartet der DOSB für

das Geschäftsjahr 2021 relativ konstanten Erträge, auf Niveau des Geschäftsjahres 2020. 

Im Bereich der Vermarktungserträge erwartet der DOSB mittelfristige konstante Erträge.

Dies basiert auf der Annahme, dass die kommenden Olympischen Sommer- und Winterspie-

le durchgeführt werden können.

Auf Grund unserer Prüfung stellen wir fest:

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beur-

teilung der Lage des Vereins einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künf-

tigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Vor-
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stand ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.
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3 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 11. Juni

2021 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Deutschen Olympischen Sportbund e.V., Frankfurt am Main

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Deutschen Olympischen Sportbund e.V., Frankfurt am

Main, – bestehend aus der Bilanz zum  31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Deutschen Olympischen Sportbund

e.V., Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Vereins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Präsidiums für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-

schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.

Das Präsidium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei

der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei-

ne wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage
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der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der

Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Vereins vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Vereins.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen."
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4 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

4.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung für das Geschäftsjahr 2020, der Jah-

resabschluss sowie der Lagebericht zum 31. Dezember 2020.

Der Jahresabschluss wurde nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften so-

wie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den Regelungen

in der Satzung aufgestellt.

Die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung

betreffen, gehört nur insoweit zu unseren Aufgaben als Abschlussprüfer, wie sich aus diesen

anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder die Dar-

stellungen im Lagebericht ergeben.

Gegenstand unseres Auftrages sind damit weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtli-

cher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außer-

halb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unter-

nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer-

den kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
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4.2 Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung

von Abschlussprüfungen.

Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt Wiedergabe

des Bestätigungsvermerks (vgl. Abschnitt 3) dargestellt. Zusätzlich geben wir folgende Er-

läuterungen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung:

 Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir

zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf Kenntnissen über die

Geschäftstätigkeit, der Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes

des Unternehmens, Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele,

Strategien und Geschäftsrisiken, analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung

von rechnungslegungsrelevanten Risiken des Vereins sowie einer grundsätzlichen

Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Nach Maß-

gabe der festgestellten Risiken werden kritische Prüfungsfelder identifiziert und ent-

sprechende Prüfungsschwerpunkte festgelegt. Im Rahmen der Prüfung werden die

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-

wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, die Wirksamkeit des internen

Kontrollsystems des Vereins zu beurteilen.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden gesetzt: 

 Aufbau- und Funktionsprüfung des Prozesses der Beantragung und periodengerech-

ten Abgrenzung der Zuwendungen für Projekte,

 Ansatz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

 Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten.
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Im Rahmen unserer Prüfung haben wir Saldenbestätigungen von Kunden und Lieferanten

des Vereins eingeholt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte bei den Kunden auf Grundlage

von Einzelbelegen nach einem systematischen Auswahlverfahren und bei den Lieferanten

auf Grundlage der Jahresverkehrszahlen sowie der Salden zum Abschlussstichtag. Zudem

wurden Saldenbestätigungen von Banken eingeholt, mit denen der Verein im Berichtsjahr

und zum Ende des vorangegangen Geschäftsjahres geschäftliche Beziehungen unterhalten

hat.

Für die Beurteilung der Bewertung der Pensionsrückstellungen haben wir uns auf ein

Pensionsgutachten des versicherungsmathematischen Büros Karl Truber vom 21. Januar

2021 gestützt. Von der fachlichen Eignung des Gutachters haben wir uns im Rahmen unse-

rer Prüfung überzeugt.

Für die Beurteilung der steuerlichen und rechtlichen Verhältnisse des Vereins haben wir un-

sere Prüfung auf Bestätigungsschreiben der Steuerberater und der Rechtsanwälte des Ver-

eins gestützt.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk vom 7. April 2020 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember

2019 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser

Prüfungsurteil bildet. 

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten März bis Juni 2021 in unse-

ren Geschäftsräumen durchgeführt. Die Prüfung wurde am 11. Juni 2021 abgeschlossen.

Der Vorstand hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche Vollständigkeitserklärung in schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbesondere

versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorlie-

genden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und

Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wag-

nisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Vorgänge von beson-

derer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die über die im Anhang angegebe-

nen Sachverhalte hinausgehen, haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben.
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In der Vollständigkeitserklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich er-

warteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Vereins wesentlichen Gesichts-

punkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.
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5 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher des Vereins sind ordnungsgemäß geführt. Die Buchführung und die weiteren ge-

prüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ord-

nungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die von

dem Verein getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht geeignet sind,

die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu ge-

währleisten.

5.1.2 Jahresabschluss

Der DOSB unterliegt als Verein nicht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, sondern

allgemeinen Grundsätzen der Rechenschaftspflicht. Nach § 259 BGB und § 63 Abs. 3 AO

kann die Rechenschaftslegung grundsätzlich durch eine Zusammenstellung der Einnahmen

und Ausgaben erfolgen.

Gemäß § 28 Abs. 2 der Satzung des DOSB wird der Jahresabschluss in Anlehnung an das

Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Unsere Prüfung ergab, dass in dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum

31. Dezember 2020 in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung des Ver-

eins geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung beachtet sind. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Gliederungs- und Bewer-

tungsvorschriften des HGB aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern des Vereins

und den weiteren geprüften Unterlagen entwickelt. 

Nach unseren Feststellungen wurden Ansatz, Ausweis und Bewertungsvorschriften in allen

wesentlichen Belangen beachtet.
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Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen

wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichem Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins.

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen verweisen wir auf den An-

hang, der diesem Bericht als Anlage 3 beigefügt ist.

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfol-

gend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Ände-

rungen in den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses haben, ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB):

 Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach versicherungsmathemati-

schen Grundsätzen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (sog. PUC-Methode)

entsprechend § 249 Abs. 1 HGB i. V. m. § 253 Abs. 2 HGB. Es wurden folgende An-

nahmen für die Berechnung berücksichtigt: 

 durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 2,30 % für

eine Laufzeit von 15 Jahren (Vorjahr: 2,71 %), der von der Deutschen Bun-

desbank bekanntgemacht wurde

 Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden nicht berücksichtigt

 einem Rententrend von 0,5 % bis 1,5 %

 Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck „Richttafeln 2018 G“
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Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Markt-

zinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit

dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unter-

schiedsbetrag in Höhe von TEUR 11. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüt-

tung gesperrt.

 Für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus bisher noch nicht durch das Bundes-

verwaltungsamt geprüfte Haushaltsjahre seit 2018 stellt der Vorstand insgesamt ei-

nen Betrag von TEUR 700 zurück. Dies betrifft die Haushaltsjahre von 2018 bis

2020. Bemessungsgrundlage für die drohenden Rückzahlungsverpflichtungen sind

die in den jeweiligen Jahren erhaltenen Bundeszuwendungen. Der Vorstand schätzt

die Höhe der möglichen Rückzahlungsverpflichtung entsprechend Risikoklassen ein.

Dafür werden die Projekte in die folgenden Risikoklassen eingeteilt: Bei den Entsen-

dekostenzuschüssen für die Olympischen Spiele besteht grundsätzlich ein höheres

Risiko für eine evtl. Rückzahlungsverpflichtung. Deshalb werden 4,75 % der Zuwen-

dungssumme zurückgestellt. Für die übrigen Projekte wird das Risiko geringer einge-

schätzt. Deshalb werden in diesem Bereich 2,5 % der Zuwendungssumme in die

Rückstellungen eingestellt.

 Für das drohende Risiko von Rückzahlungen im Rahmen von getätigten Zuwen-

dungsweiterleitungen an fremde Dritte (Verbände, Vereine) aus der Lotterie Sieger-

Chance wird ein Betrag von TEUR 902 berücksichtigt. Dies betrifft die Haushaltsjah-

re von 2016 bis 2020. Bemessungsgrundlage für die drohenden Rückzahlungsver-

pflichtungen sind die Weiterleitungen. Der Vorstand schätzt die Höhe der möglichen

Rückzahlungsverpflichtung mit 5% für vergangene Haushaltsjahre ein und für das

Haushaltsjahr 2020 mit 2,5%, da die Weiterleitungen zum Teil zum Jahresende noch

nicht erfolgt sind. 

 Für drohende Rückzahlungsverpflichtungen der DSJ aus bisher noch nicht geprüften

Verwendungsnachweisen für Projekte seit 2015 stellt der Vorstand insgesamt einen

Betrag von TEUR 318 zurück. Dies betrifft die Haushaltsjahre von 2015 bis 2020.

Bemessungsgrundlage für die drohenden Rückzahlungsverpflichtungen sind die in

den jeweiligen Jahren erhaltenen Bundeszuwendungen sowie die erwarteten Rück-

forderungen des Bundesverwaltungsamts.
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6 SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten 

(IDW PS 450 n.F.).

Der von uns mit Datum vom 11. Juni 2021 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3

"Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" wiedergegeben.

Frankfurt am Main, den 11. Juni 2021

HSA Frankfurt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Veronika Leja Ulrike Antosch
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin

* * *

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts

in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten

Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung

hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

* * *
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ANLAGEN

ZUM PRÜFUNGSBERICHT
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Deutscher Olympischer Sportbund e.V., Frankfurt am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 287.124,49 476.193,82

287.124,49 476.193,82
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 22.507.433,55 23.008.908,56

2. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 836.471,85 1.075.148,41

23.343.905,40 24.084.056,97
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 10.002,00 10.002,00
2. Beteiligungen 1,00 1.042,51

10.003,00 11.044,51

23.641.032,89 24.571.295,30
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.096.231,27 10.726.694,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände 2.518.746,88 415.772,54

13.614.978,15 11.142.466,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten und Schecks 15.392.538,05 10.999.693,02

29.007.516,20 22.142.159,57

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.292.299,35 3.089.738,42

56.940.848,44 49.803.193,29

P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Eigenmittel Haus des Sports I und II 4.149.373,91 4.149.373,91
II. Rücklagen 7.839.146,59 6.771.627,63

11.988.520,50 10.921.001,54

B. Sonderposten für Zuwendungen 10.880.000,00 11.120.000,00
C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen 337.141,00 744.252,00

2. Steuerrückstellungen 3.300,00 0,00
3. Sonstige Rückstellungen 3.184.341,01 2.665.149,59

3.524.782,01 3.409.401,59
D. Sonstige Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.968.182,39 8.771.450,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.297.902,22 3.541.312,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten 14.379.839,42 8.638.734,78

davon aus Steuern: EUR 197.172,00
(Vorjahr: EUR 393.282,30)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 12.877,25 (Vorjahr: EUR 11.387,98)

26.645.924,03 20.951.497,28

E. Rechnungsabgrenzungsposten 3.901.621,90 3.401.292,88

56.940.848,44 49.803.193,29



Deutscher Olympischer Sportbund e.V., Frankfurt am Main
Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2020

2020
EUR

2019
EUR

1. Erlöse 56.902.533,48 55.925.526,73

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.673.514,87 3.850.092,08

davon aus Währungkursdifferenzen:
EUR 0,00  (i.Vj. EUR 247,33)

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -10.865.376,99 -11.436.751,21

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -2.335.621,91 -2.705.336,33
davon für die Altersversorgung
EUR 600.258,65 (i.Vj. EUR 752.489,55)

-13.200.998,90 -14.142.087,54

4. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen -1.075.867,77 -1.149.189,91

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -42.938.935,42 -43.964.593,78

davon aus Währungkursdifferenzen:
EUR 2.008,84 (i.Vj. EUR 0,00)

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 54,92 230,58

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens -11.041,51 0,00

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -240.127,01 -245.142,26

davon aus der Abzinsung Rückstellung
EUR 18.262,42 (i.Vj. EUR 22.122,51)

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -41.613,70 -19.586,00

10. Ergebnis nach Steuern 1.067.518,96 194.289,39

11. Jahresüberschuss 1.067.518,96 255.249,90

12. Entnahme der zweckgebundenen Rücklage für Projekte 17.850,00 17.850,00

13. Einstellung in die freie Rücklage/Instandhaltungsrücklage -1.085.368,96 -273.099,90

14. Bilanzgewinn 0,00 0,00

































01.01.2020 Zugänge Umbuchung Abgänge 31.12.2020 01.01.2020 Zugänge Umbuchung Abgänge 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. IMMATERIELLE 
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schuzrechte 

und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 1.804.070,01 48.453,43 0,00 2.828,82 1.849.694,62 1.327.876,19 234.693,94 0,00 0,00 1.562.570,13 287.124,49 476.193,82

1.804.070,01 48.453,43 0,00 2.828,82 1.849.694,62 1.327.876,19 234.693,94 0,00 0,00 1.562.570,13 287.124,49 476.193,82

II. SACHANLAGEN
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten, einschl. 

der Bauten auf fremden Grundstücken 29.223.748,93 0,00 0,00 0,00 29.223.748,93 6.214.840,37 501.475,01 0,00 0,00 6.716.315,38 22.507.433,55 23.008.908,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.224.229,85 103.608,00 0,00 30.487,69 3.297.350,16 2.149.081,44 332.349,64 0,00 20.552,77 2.460.878,31 836.471,85 1.075.148,41

32.447.978,78 103.608,00 0,00 30.487,69 32.521.099,09 8.363.921,81 833.824,65 0,00 20.552,77 9.177.193,69 23.343.905,40 24.084.056,97

III. III. FINANZANLAGEN

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.607.194,44 10.000,00 0,00 0,00 2.617.194,44 2.597.192,44 10.000,00 0,00 0,00 2.607.192,44 10.002,00 10.002,00
2. Beteiligungen 819.705,65 0,00 0,00 1.041,51 818.664,14 818.663,14 0,00 0,00 0,00 818.663,14 1,00 1.042,51

3.426.900,09 10.000,00 0,00 1.041,51 3.435.858,58 3.415.855,58 10.000,00 0,00 0,00 3.425.855,58 10.003,00 11.044,51

Anlagevermögen 37.678.948,88 162.061,43 0,00 34.358,02 37.806.652,29 13.107.653,58 1.078.518,59 0,00 20.552,77 14.165.619,40 23.641.032,89 24.571.295,30

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert



















Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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